[bookmark: _GoBack]Betriebsvereinbarung
zur Einführung von Kurzarbeit

der Firma ……
Adresse
						Arbeitgeber
und

dem Betriebsrat der Firma …
Adresse
						Betriebsrat

Die staatlichen Maßnahmen aus Anlass der Pandemie-Situation beschränken unter anderem die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung und sie haben deswegen Auswirkungen auf Busbetriebe. Betroffen sind nicht nur der Reise- und Gelegenheitsverkehr sondern auch der öffentliche Personennahverkehr. Die Durchführung des Fahrbetriebs ist während der Dauer der Pandemie-Situation nur eingeschränkt möglich.

Mit der Einführung von Kurzarbeit sollen betriebsbedingte Kündigungen während der bestehenden Pandemie-Situation vermieden werden.

Auf diese Situation reagieren die Betriebspartner und beschließen die Einführung von Kurzarbeit nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG.

Lediglich im Interesse der besseren Lesbarkeit verwenden die Betriebspartner in diesem Text das generische Maskulinum. Eine Benachteiligung von Arbeitnehmern nach § 1 AGG ist damit nicht beabsichtigt.

1. Geltungsbereich

a. Diese Betriebsvereinbarung gilt räumlich für den Betrieb des Arbeitgebers an den Standorten … 

b. Diese Betriebsvereinbarung gilt persönlich für alle Arbeitnehmer mit Ausnahme der

· Leitenden Angestellten

· Auszubildenden

· Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis während des Kurzarbeitszeitraums endet durch Befristungsablauf, Kündigung oder Aufhebungsvertrag

· geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer

· schwangeren Frauen sowie Frauen und Vätern, die Elterngeld in Anspruch nehmen und bei denen der Bezug von Kurzarbeitergeld in den Bemessungszeitraum des Elterngeldes im Sinne von § 2 BEEG fallen wird

· Arbeitnehmer in Altersteilzeit

· Arbeitnehmer, bei denen die persönlichen Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld nicht vorliegen


2. Durchführung

a. Die monatliche Arbeitszeit kann in der Zeit vom … bis … auf durchschnittlich bis zu … Stunden reduziert werden. 

b. Folgende Abteilungen sind von der Kurzarbeit betroffen:

……………………..

Den Kreis der Personen, die in einem bestimmten Zeitraum konkret von Kurzarbeit betroffen ist, legen die Betriebspartner bezogen auf die jeweilige Situation einvernehmlich fest. Das geschieht schriftlich als Ergänzung und Anlage zu dieser Betriebsvereinbarung. Diese konkrete und personalisierte Festlegung der Kurzarbeit wird den betroffenen Arbeitnehmern mit einer Ankündigungsfrist von sieben Tagen bekanntgegeben.

c. Der Arbeitgeber stellt unverzüglich einen Antrag auf Gewährung von Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur. Der Betriebsrat erhält Kopien aller die Kurzarbeit betreffenden Unterlagen. 

d. Sofern sich der Personalbedarf ändern sollte, vereinbaren die Betriebspartner kurzfristig Anpassungen sowohl bei der Arbeitszeit als auch bei Anzahl und Person der betroffenen Arbeitnehmer. 

Sollte sich die Beschäftigungslage und der Personalbedarf überraschend und wesentlich verbessern, so werden die Betriebspartner die Kurzarbeit vorzeitig beenden.

e. Der Arbeitgeber informiert den Betriebsrat regelmäßig über anstehende Maßnahmen und stellt dem Betriebsrat die zur Beurteilung der Situation notwendigen Unterlagen zur Verfügung.


3. Arbeitnehmer

a. Die Arbeitnehmer müssen auch während der Kurzarbeit für den Arbeitgeber erreichbar sein, um bei veränderter Beschäftigungssituation kurzfristig für Einsätze zur Verfügung zu stehen.

b. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet an Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsagentur teilzunehmen, sofern solche von der Arbeitsagentur angeboten werden sollten.

c. Die Aufnahme einer Nebentätigkeit mit Beginn oder während der Dauer der Kurzarbeit führt zu einer Kürzung des Anspruchs auf Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit. 

Unabhängig von einer bereits nach Arbeitsvertrag bestehenden Anzeige- und Genehmigungserfordernis machen die Betriebspartner auf die Folgen einer Nebentätigkeit während der Dauer der Kurzarbeit aufmerksam. Sollte es wegen einer vom Arbeitnehmer durchgeführten Nebentätigkeit zu einer Überzahlung kommen, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber das zu viel bezogene Kurzarbeitergeld zu erstatten. 




4. Inkrafttreten und Dauer

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 

Diese Betriebsvereinbarung gilt befristet für die Dauer der Pandemie-Situation und sie endet mit Wiederaufnahme des uneingeschränkten Fahrbetriebes. Über diesen Zeitpunkt werden sich die Betriebspartner miteinander verständigen. 

Die Betriebsvereinbarung kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden, erstmals zum … Für die Kündigung gilt Schriftform. Ist die Kündigungsfrist nach erfolgter Kündigung abgelaufen, so gilt diese Betriebsvereinbarung fort bis zum Abschuss einer neuen Regelung (§ 77 Abs. 6 BetrVG). 


5. Bekanntgabe

Diese Betriebsvereinbarung ist den Arbeitnehmern durch Aushänge im Betrieb bekanntzugeben.


6. Sonstiges

Mündliche Abreden außerhalb dieser Betriebsvereinbarung haben die Betriebspartner nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen dieser Betriebsvereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Sollte eine Regelung dieser Betriebsvereinbarung unwirksam sein oder werden, so soll diese Betriebsvereinbarung nach dem Willen der Betriebspartner im Übrigen trotzdem wirksam sein. Die Betriebspartner sind in diesem Fall verpflichtet, Verhandlungen aufzunehmen, um die unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, welche die Verwirklichung des Regelungszieles sicherstellen.

Ort, Datum


Arbeitgeber						Betriebsrat
Geschäftsführung					Vorsitzende(r)
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